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SondernLttzung nach dem Landesstraßengesetz; plakatierung
Hier: Europa- und Kommunalwahl am 25.05.2014

Sehr geehrte Damen und Herren

hiermit erhaten Sie nach S 41 des Landessiraßengesetzes (LStrG) von
Rhein and'Pfalz und deT Sondernutzungssatzung der Stadt Germersheim vom
03 08 1998 n derjeweis güt|gen Fassung folgende Eraubnis:
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3.

Es wrd lhnen gestattet, n der Ze t von ieweils zwei lvlonaten vordern
Wahltaq und zwei Wochen nach dem Wahltao m Stadtgefiet von
GeTmershelm einschleßlch Stadtteil Sondernhem Werbeiräger wie
folgt anzubr ngenl

Plakattafel, max. DIN A 0 {cröße/Tafet 0.84 m x i,19 m),

max. 100 Plakate in Germersheim und Sondemheim.

Dle Plakatständer dürfen nrcht m Bere ch von fLtnf lvletern vor und nach
Verkehrsze chen, die in einern Kreuzungsbere ch von zwe oder mehr
Straßen stehen, an sonstigen Kreuzungsbereichen oder auf überque_
r!ngshrlfen und Fahrbahnteilern angebracht bzw. aufgesiellt werden
Das Lchtraumprofi von Straßen Fuß und Radwegen oder aaderen
Sonderwegen rsi freizuhalten Das p akaiieren an Verkehrszeichen
oder H nwe ssch ldern nach der Straßenverkehrsordnung (SIVO) ist un,
tersagt

lm Bereich von be dse tig jewe ls zehn l\,4etern an llaupteingängen von
öffentichen cebäuden und Einrichtungen ist das Aufstei;n von pla-
kah,verb!ng zu allgemeinen Wah en nicht zu ässig

Die P akattafeln dLirfen nrcht ohne geeignete Aufhäng_ bzw Aufsteivor
rchtung an Bä!tmen, Baum- pfählen oder euerriege n angebracht wer
den Gle ches g lt für begrünte Betonmasten Solten dennoch p akatta_
feln an n cht geetgneten Aufste lorten insta liert sein werden diese pa_
kattafe n auf Kosten des Genehrf gungsnehmers beseiiigt !nd entsorgt.



5 Die Plakatständer sind ordnungsgemäß und standsicher auizustelen. Se dtlrfen de öffentllche
S cherheit und Ordnung nchl beeinträchtigen oder gefährden Wird hiergegen verstoßen, lst de
Genehmigungsbehörde berechtigt, die Tafe n auf Kosten des GenehmigungsnehmeTs zu entfernen
und entsorgen zu lassen.

De P akaie müssen auf festem Trägermatera (zB Spanplatten) aufgezogen und fest mtdiesem
verbunden sein. Dle Anbringung von Werbematera ohne geeignetes Trägermaterial st untersagt.

Der lnha t der Werb!ng darf nicht gegen die guten Sitten oder die freiheitlich demokratische Gr!nd-
ordn!ng der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Werbung für verbotene poltische Parte en,
O ga^rsal ore_ ooe- sorsl ge lisl t-lto^e^ sr u^re sagl

Die Genehmgung git nur für das P akatieren m Stadtgebiet nnerhalb der Ortstafe n. Auf freier
Strecke (außerorts) zB. zwschen Ortsausgang Germersheim und Hans-Graisponeck,Kaserne
odeT zw schen Germershe m und Sondernhe m ist das Plakatieren ohne Genehmiouno der zLrstän-
dlgen Straßenverkehrsbehörde untersagt.

Eventuelle Schäden aus Anlass der Ausübung der Sondernutzung sind vorn Antragste er unverzüg-
ich zu beseitigen.

SänrUiche P akattafeln sind ohne we tere Aufforderung nach Ab auf der Genehrnigungsfrist zu ent-

Wrr weisen darauf h n, dass Sie für a le Schäden haften, die aus An ass der ALlsübung der Son-
den]ltzung entstehen Die Genehmigungsbehörde sowie die Träger der Straßenbaulast sind von al
en Ansprüchen auch Drltter, fre zustellen
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Bitte beachten Sie, dass d ese cenehmigung nach dem Landesstraßengesetz dle Genehmigung Dritter
zur Anbrlngung von Werbetafeln an oder auf Privateigentum z.B plakatwänden oder Ltfaßsaulen nichi
ersetzt. Entsprechende cenehmigungen sind von dern Genehmigungsnehmer beim jewe I gen E gentümer
bzw. Verfügungsberechtigten ggf. gesondert einz!hoen Sofern stadlelgene crLtnds0cke oder bauliche
Anlagen betroffen sind st noch vor Durchführung der p akatierung die Elnwjligung unseres städischen
Liegenschaftsamtes, Sachbearbe ter Herr Nelles Te efon 0 72 74 / 96 02 BO, einzLrhole|

Nach der Sondernutzungssatzung der Stadt cermersheim vom 03.08.1998 in derjeweils gü tigen Fassung
mit zugehörigern Gebuhrenvezelchnis ergeht d ese Genehm g!ng kosten- und gebührenfrei.

Rechtsmittelbelehrunq:

Gegen d esen Bescheid kann innerhalb e nes A,4onats nach Zustelung Wderspruch erhoben werden. Der
Wideßpruch ist schrftich oder zur N ederschrft be der StadtveMatung cermersheirn, Ko pingplatz 3
76726 Germershe m einzulegen

t\itit
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freundlichen crüßen(';" i ..J ,[*,(]"
haela Werlng[,4 c


